
Bekanntmachung 
der Landesdirektion Sachsen 

nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
für das Vorhaben 

„Wesentliche Änderung der Biogasanlage“ 
der Firma Sauenhaltung Thierbach GmbH 
am Standort Schönwölkau OT Wannewitz 

Gz.: 44-8431/2768 

Vom 4. Februar 2025 

Gemäß § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist", wird 
Folgendes bekannt gemacht: 

Die Sauenhaltung Thierbach GmbH in 01996 Senftenberg OT Hosena, Mühlen-
straße 99 beantragte mit Datum vom 25. April 2023 die Genehmigung gemäß § 16 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBl. I Nr. 225) 
geändert worden ist, für die wesentliche Änderung der Biogasanlage in 04509 Schönwölkau 
OT Wannewitz, Wannewitzer Straße 51, Gemarkung Brinnis Flur 6, Flurstücke 22/35; 22/36 
und 22/38. Das Vorhaben unterliegt dem Genehmigungsvorbehalt nach Nummer 8.6.3.2 (V) 
des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 12. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 355) geändert worden ist.  

Gegenstand der beantragten Änderung ist: 

 Flexibilisierung der Einsatzstoffe  

 Änderung und Erhöhung der Einsatzstoffmenge um maximal 46 t pro Tag und 
um maximal 6.885 t im Jahr 

 Erhöhung der Feuerungswärmeleistung des Blockheizkraftwerks um 0,8 MW 
auf 2 MW 

 Erhöhung der Biogasproduktionskapazität um 0,39 Mio. Nm³ pro Jahr 

 Erhöhung der Gesamtlagerkapazität an Biogas um 2,4 t  

Die Biogasanlage ist der Nummer 8.4.1.1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung zuzuordnen. Für das Vorhaben war gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine allgemeine Vorprüfung zur Fest-
stellung der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) 
durchzuführen. 

Die Vorprüfung der Landesdirektion hat ergeben, dass eine UVP-Pflicht nicht vorliegt, 
weil die Änderung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht hervorrufen kann. 

Folgende Gründe werden für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht nach Anlage 3 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung als wesentlich angesehen: 

 Emissionen fallen nicht in dem Maß an, dass nachteilige Auswirkungen der 
schutzbedürftigen Nachbarschaft, der Vegetation und Ökosysteme zu besor-
gen sind. 

 Im Einwirkbereich der Anlage sind geringfügige zusätzliche Lärmbelastungen 
nicht relevant.  



 Die Betriebstätigkeiten finden auf geeigneten, abgedichteten Flächen statt, de-
ren Entwässerung in die Biogasanlage sichergestellt ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung die vorgenannte Entscheidung der Landesdirektion Sachsen 
nicht selbstständig anfechtbar ist. 

Die entscheidungsrelevanten Unterlagen sind der Öffentlichkeit gemäß den Bestim-
mungen des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes vom 1. Juni 2006 (SächsGVBl. S. 
146), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 10 des Gesetzes vom 19.August 2022 (SächsGVBl. 
S. 486, 493) geändert worden ist, in der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig, Re-
ferat 44, Braustraße 2, 04107 Leipzig zugänglich. 

Leipzig, den 4. Februar 2025 

Landesdirektion Sachsen 
Bobeth 

Referatsleiter 


